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Die Zivilschutzgesetzgebung in einer entscheidenden Phase

Mit dem Erscheinen der Botschaft des Bundesrates

vom 6. Oktober 1961 zu einem Bundesgesetz über den

Zivilschutz liegt der Oeffentlichkeit nunmehr ein Dokument

vor, das für die künftige Gestalt der zivilen
Landesverteidigung in der Schweiz von grossem Einfluss
sein wird. Dieses Dokument sollte in Kreisen der Ls.

Truppen und des Zivilschutzes ernsthaft und eindringlich

geprüft und diskutiert werden. Leider interessieren
sich im Parlament nur wenige Leute für dieses Thema,
so dass die Gefahr einer konformistischen und bequemen

Haltung und von Zufallsentscheiden besonders

gross ist.
Botschaft und Entwurf kranken an einem inneren

Zwiespalt. Einerseits wird die Bedeutung des

Zivilschutzes unterstrichen, anderseits fehlt es ganz und gar
an Vorschlägen, die dieser angeblichen Bedeutung der
Sache Rechnung tragen würden. Am meisten frappiert
die Hartnäckigkeit, mit der sich Departement und
Bundesrat gegen das Obligatorium der Schutzdienstpflicht
für die aus der Wehrpflicht Entlassenen sträuben.

Trotzdem die Botschaft nicht bestreiten kann, dass die

in den Art. 34, 35 und 36 des Entwurfes vorgesehene

Lösung, die praktisch nur Militäruntaugliche erfasst, für
die Deckung eines Bedarfes von 350 000 Männern nicht
ausreicht, vertröstet man sich mit der Aussicht auf
massenhaft zuströmende Freiwillige.

Hier wie auch in zahlreichen anderen Punkten fehlt
es der Botschaft an Seriosität. Das Ergebnis der

Vernehmlassungen wurde ernsthaft gar nicht verarbeitet,
wie schon die kurze Frist zwischen dem Abschluss der

Vernehmlassungen und dem Erscheinen der Botschaft
beweist. So wird behauptet, .dass sich aus den Vernehmlassungen

nur «einige wenige Differenzpunkte» ergeben
hätten. Dabei ist einer dieser Differenzpunkte eben d.s

Schutzdienstpflicht, für die eine so wichtige Organisation

wie der Städteverband nachdrücklich und energisch

das Obligatorium verlangt. Die Städte und Gemeinden
lehnen es mit Recht ab, eine kostspielige Organisation
ohne Leute aufzuziehen. Das Stichwort von der «Fausr
ohne Finger» hat sich in zahlreichen Vernehmlassungen
wiederholt und wird nötigenfalls auch in einem Ab
Stimmungskampf eine zündende Formel sein.

Ebenso unbefriedigend ist das Problem der
Zusammenarbeit zwischen Militär und Zivilschutz geregelt.
Dass die Verteilung der Ls. Truppen und des
Zivilschutzes auf zwei verschiedene Departemente unglückselig

ist, vermag die Botschaft nicht zu bestreiten. Sie

führt dazu aus:
«Eine Unterstellung unter ein Departement könnte

nur in Erwägung gezogen werden, wenn wir eine
gemeinsame Leitung der militärischen und der zivilen
Landesverteidigung in einem Landesverteidigungsdepartement

vorsehen würden. Eine solche Lösung glauben wir
aber nicht in Betracht ziehen zu sollen.»

Es ist bedauerlich, dass man die Gelegenheit der

Zivilschutzgesetzgebung nicht benutzt, um ein umfassendes

Landesverteidigungsdepartement zu schaffen. Der
Gedanke eines solchen Departementes wird von sehr

kompetenten Persönlichkeiten, u. a. auch im
Landesverteidigungsrat, befürwortet.

Abgesehen hievon wäre die Verbindung zwischen
Ls. Truppen und Zivilschutz im Rahmen des EMD sehr

wohl vertretbar. Man sieht jetzt schon klar genug, wie
sich die künftige Entwicklung abspielen wird: Die Ls.

Truppen werden mehr und mehr ihrem ursprünglichen
Zwecke entfremdet werden. Art. 3 des Entwurfes nennt
sie denn auch bereits nicht mehr unter den Mitteln der

zivilen Landesverteidigung. Nach Art. 5 stellt die
Armee lediglich in «erster Linie» Ls. Truppen zur
Unterstützung der Zivilschutzorganisationen zur
Verfügung; eine Gewähr für die primäre oder ausschliessliche

Verwendung dieser Truppen zu diesem Zwecke
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fehlt. Nachdem die Ls. Truppen mit dem gesamten Ter.
Dienst den Armeekorps unterstellt sind, werden sie
mehr und mehr für kombattante Aufgaben herangezogen
werden und dürften über kurz oder lang dem
Zivilschutz verlorengehen. Auf der anderen Seite wird das

neue Bundesamt für Zivilschutz versuchen, mit Freiwilligen

und guten Worten eine eigene Organisation
aufzubauen und einen Kleinkrieg gegen die Konkurrenz
der Abteilung für Ter. Dienst und Ls. Truppen zu
führen.

Der Art. 89 des Entwurfes, wonach der Bundesrat
die Koordination des Zivilschutzes mit der Armee
ordnet, ist eine leere Formel. Alle diese dem Bundesrat
als Kollegialbehörde übertragenen Aufgaben werden

von Subalternen besorgt, weil es ausgeschlossen ist, dass

sich die Departementsvorsteher oder gar der
Gesamtbundesrat mit solchen Dingen befassen können.

Es eröffnen sich daher recht düstere Perspektiven für
die Zukunft der zivilen Landesverteidigung, sollte es

beim jetzigen Entwurf bleiben.

FACHDIENSTE

Meisterschaft der Flugwaffe 1961

Auf dem Fliegerwaffenplatz Dübendorf ist bei
denkbar schönstem Sommerwetter zum fünftenmal die
Meisterschaft der Flugwaffe am 26. August 1961

ausgetragen worden. Diesen Wettkämpfen unserer Flieger
folgte eine stattliche Zahl von eingeladenen Gästen,
worunter man auch den ehemaligen Waffenchef der

Flieger- und Fliegerabwehrtruppen — Oberstdivisionär
F. Rihner — neben dem derzeitigen Chef dieser

Waffengattungen — Oberstdivisionär Etienne Primault —
wahrnehmen konnte. Organisiert wurde die Meisterschaft,

wie alle vorhergegangenen, von der Waffensektion

Flieger der Offiziersgesellschaft, d. h. von der

AVIA-Flieger. An diesen Wettkämpfen zu Lande und
in der Luft nahmen 21 Doppelpatrouillen der
Fliegerstaffeln und zwei Doppelpatrouillen der Aufklärergruppe

teil. Um eine so grosse Anzahl von
Wettkämpfern durch alle Prüfungen zu bringen, bedurfte
es einer grossen, ausgeklügelten, musterhaften Organisation,

wenn man bedenkt, dass sich diese
Meisterschaften im Zeitraum eines einzigen Tages abspielen.
So benötigte diese umfangreiche Organisation einen
Bestand von 176 Mann. Wir möchten dabei nicht
unterlassen, dem Präsidenten der AVIA/Flieger, Sektion
Zürich — Major Moll — und allen seinen Helfern für
das reibungslose und zeitlich pünktliche Zusammenspiel

der ganzen komplizierten Wettkampforganisation
ein entsprechendes Lob zu zollen.

Mit dieser Meisterschaft hat der Kommandant der

Flugwaffe — Oberstbrigadier Troller — die Möglichkeit,

seine unterstellten Fliegerverbände unter gleichen
Bedingungen zu prüfen und den Ausbildungsstand der
einzelnen Piloten und Fliegerstaffeln festzustellen;
überdies will er dabei überprüfen, wie die von ihm
befohlene Jahresarbeit fortgeschritten ist.

Die vom Kommandanten der Flugwaffe angeordneten
Prüfungen gliedern sich dabei in folgende Disziplinen:

a) Fliegerische Ausbildung

In einem Flug auf dem Kriegsflugzeug (Vampire,
Venom und Hunter) der betreffenden Fliegerstaffel
hatte der Verband einen Navigationsflug auszuführen.

Dieser Flug, bei welchem eine Zickzackstrecke
abzufliegen war, musste vor dem Start berechnet werden,
wobei die Flugdistanzen, die Kompasskurse unter
Berücksichtigung der meteorologischen Einflüsse sowie

Geschwindigkeit und Flughöhen miteinbezogen wer-

i. »I»»'«

Auch Venom-Düsenjäger — wie die Aufnahme zeigt —
nahmen neben Vampire- und Hunter-Doppelpatrouillen an den

Wettkämpfen anlässlich der Meisterschaft der Flugwaffe 1961

teil. (Aufnahme: Militärflugdienst.)

den müssten. — Erst während des Fluges wurde den

Piloten der Ausgangspunkt bekanntgegeben. Die Wertung

erfolgte auf das Ueberfliegen des Zielpunktes,
indem für jede Sekunde, welche weniger oder mehr

benötigt wurde, Strafpunkte abgezogen wurden. —
Die zweite Aufgabe bestand in der Aufklärung eines

am Boden ausgelegten Objektes; dabei wurde der
Aufklärungsraum auch in dieser Disziplin erst wieder im
Flug bekanntgegeben.

In die Bewertung fiel das Resultat der Aufklärung,
ferner das taktische Verhalten der konkurrierenden
Doppelpatrouille vom Zeitpunkt des erteilten
Funkbefehls weg, bis zum Verlassungszeitpunkt des

Aufklärungsraumes.

Eine dritte Aufgabe bei diesem Flug bestand darin,
ein aufgestelltes Bodenziel mit Flugzeug-Bordkanonen
zu beschiessen bzw. zu vernichten. Der erste Schuss

beim Zielangriffsflug hatte auf eine vorbestimmte Zeit
zu erfolgen. — Auch bei dieser Prüfung war das Ziel-
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